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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1991

Norm

RAO §2 Abs1

Rechtssatz

Von einer Tätigkeit bei einer Verwaltungsbehörde (im Sinn des § 2 Abs 1 erster Satz zweiter Halbsatz RAO) kann nur

dann gesprochen werden, wenn es sich dabei um eine Organisationseinheit handelt, die institutionell dazu berufen ist,

primär im Bereich der Hoheitsverwaltung tätig zu sein. Gesetzliche beru iche Interessenvertretungen (Kammern; hier:

Wiener Handelskammer) sind keine Verwaltungsbehörden im Sinn des § 2 Abs 1 RAO, mag ihnen auch in (kleinen)

Teilbereichen eine Kompetenz zu hoheitlichen Verwaltungsakten eingeräumt sein.
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